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(4) Die Zahlungsempfänger haben mit den Abbuchungsauf
trägen Informationen für die Zahlungspflichtigen so zu über
geben, daß diese aus den Kontoauszügen den Grund der Zah
lungen erkennen können. •

(5) Die Zahlungsempfänger haben zu gewährleisten, daß 
von Zahlungspflichtigen gegebene Einwilligungen zum Ab
buchungsverfahren sowie Änderungen und Löschungen ter
minlich entsprechend ihren Zahlungsbedingungen berücksich
tigt werden. Die Zahlungsempfänger haben die Zahlungs
pflichtigen über den Zeitpunkt des Beginns der Abbuchung 
zu informieren.

(6) Die Zahlungsempfänger sind den Zahlungspflichtigen 
für fehlerhaft bzw. ungerechtfertigt eingereichte Abbuchungs
aufträge nach den zivilrechtlichen Bestimmungen verantwort
lich.

§4
Abbuchung der Geldverbindlichkeiten 

von den Konten der Zahlungspflichtigen
(1) Der Zahlungspflichtige hat zu sichern, daß sein Konto 

zum Fälligkeitstermin die erforderliche Verfügungsmöglich
keit aufweist. Bis zur ersten Abbuchung hat der Zahlungs
pflichtige die termingerechte Bezahlung fälliger Geldverbind
lichkeiten selbst zu gewährleisten.

(2) Nach Eingang des Abbuchungsauftrages wird die Geld
verbindlichkeit vom Konto des Zahlungspflichtigen abgebucht. 
Der Zahlungspflichtige wird von der Abbuchung durch Kon
toauszug benachrichtigt Der Ausdruck der Abbuchung auf 
den Kontoauszügen gilt für den Zahlungspflichtigen als 
Quittung für die Zahlung.

(3) Das kontoführende Geld- oder Kreditinstitut des Zah
lungspflichtigen nimmt eine sofortige Rückverrechnung der 
abgebuchten Geldverbindlichkeiten vor, wenn der Zahlungs
pflichtige seiner Bank innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag 
der Abbuchung schriftlich erklärt, daß er dem Zahlungsemp
fänger gegenüber keinen Auftrag zur Abbuchung erteilt hat 
oder die Abbuchung aus anderen Gründen unberechtigt war. 
In diesen Fällen übersendet das Geld- oder Kreditinstitut des 
Zahlungspflichtigen dem Zahlungsempfänger ein Avis, aus 
dem der Anlaß der Rückverrechnung und weitere für den

Zahlungsempfänger erforderliche Daten hervorgehen. Die 
Zahlungspflichtigen sind den Zahlungsempfängern für unge
rechtfertigte Rückverrechnungen nach den zivilrechtlichen Be
stimmungen verantwortlich.

(4) Das kontoführende Geld- oder Kreditinstitut des Zah
lungspflichtigen kann Geldverbindlichkeiten innerhalb von 
5 Werktagen nach Abbuchung an den Zahlungsempfänger zu
rückverrechnen, wenn auf dem Konto des Zahlungspflichtigen 
die Verfügungsmöglichkeit nicht ausreicht. Teilabbuchungen 
werden nicht vorgenommen. Das Geld- oder Kreditinstitut 
benachrichtigt von der Rückverrechnung den Zahlungspflich
tigen und durch Avis den Zahlungsempfänger.

(5) Reicht die Verfügungsmöglichkeit auf dem Konto des 
Zahlungspflichtigen wiederholt nicht aus, kann das konto
führende Geld- oder Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen 
die weitere Verrechnung der Geldverbindlichkeiten im Ab
buchungsverfahren ablehnen. Das 'Geld- oder Kreditinstitut 
unterrichtet davon die Zahlungspartner und fordert den Zah
lungspflichtigen auf, die Zahlungen an den Zahlungsempfän
ger künftig selbst durchzuführen. Der Zahlungsempfänger ist 
auch zu informieren, wenn die Abbuchung nicht möglich war, 
weil das Konto des Zahlungspflichtigen gelöscht wurde.

§5
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Mit Zahlungsempfängern, die Geldforderungen im Ab
buchungsverfahren verrechnen, sind von den kontoführenden 
Geld- und Kreditinstituten innerhalb von 3 Monaten nach In
krafttreten dieser Anordnung Vereinbarungen gemäß § 3 
Abs. 1 abzuschließen bzw. bestehende Vereinbarungen ent
sprechend zu ergänzen.

Berlin, den 11. September 1981

Der Präsident der Staatsbank 
der Deutschen Demokratischen Republik

K a m i n s k y

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 803/5 
Anordnung vom 1. September 1981 über die Anmeldepflicht und Prüfpflicht auf 
dem Gebiet der staatlichen Qualitätskontrolle
Anordnung vom 1. September 1981 über die gestalterische Prüf pflicht von Erzeug
nissen durch die staatliche Qualitätskontrolle

Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt,
5010 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.

Herausgeber: Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik. 1020 Berlin. Klosterstraße 47 — Redaktion: 1020 Berlin. Klosterstraße 47. Telefon: 233 36 22 — Für den 
Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 751 — Verlag: 
(610/62) Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik. 1080 Berlin. Otto-Grotewohl-Str. 17, Telefon: 233 45 01 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post 
Bezugspreis: Monatlich Teil I 0.80 M, Teil II 1,— M —Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,15 M. bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten 0.40 M.

bis zum Umfang von 48 Seiten 0.55 M je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0.15 M mehr 
Einzelbestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 5010 Erfurt, Postschließfacb 696. Außerdem besteht Kanfmöglichkeit nur bei Selbstabholung gegen Barzahlung (kein Versand) in der Buchhandlung

für amtliche Dokumente, 1080 Berlin, Neustädtische Kirchstraße 15, Telefon: 229 22 23 
Artikel-Nr. (EDV) 505 003 Gesamtherstellung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollenoffsetdruck) Index 31817


